
Sitzung des Rates Nr. 1/2010 
am Dienstag, 23. Februar 2010, 18.00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Rathauses, 
 
Tagesordnung: 
 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  
 
 1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einla-

dung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwir-
kungsverbot gem. § 31 GO 

 
 2  Einwohnerfragestunde 
 
 3 127 Wirtschaftsplan für den Stadtwald Werl für das Forstwirt-

schaftsjahr 2010 
 
 4 134 Jahresabschluss 2009; 
   Bildung von Ermächtigungsübertragungen 
 
 5 136 Haushaltsplan und Stellenplan 2010 
 
 6 132 Dringlichkeitsliste für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen 2010 (Prioritätenliste 2010) 
 
 7 100 Feststellung der Jahresrechnung 2008 und Entlastung für das 

Haushaltsjahr 2008 
 
 8 133 Bildung einer Lenkungsgruppe „Haushalt“ 
  
 9 139 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; 
   Zieldefinition Haushalt 
 
10 78 7. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Werl 
 
11 126 Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Aus-

schüsse der Stadt Werl 
 
12 83a Neufassung der Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Werl 
 
13 103 Friedrich-Fröbel-Schule; 
   Einrichtung einer Schulstation Westuffeln 
 
14 122 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 Kurfürsten-

ring/Unnaer Straße gem. § 13a BauGB; 
   Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
15 121 Bestellung von Vertretern für die Mitgliederversammlung des 

Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 

  



 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  
 
16 129 Wahl von Mitgliedern und Stellvertretern für den Integrations-

ausschuss  
 
17 130 Nachbesetzung des Schulausschusses 
 
18 135 Antrag der BG-Fraktion; 
   Spielhallenbetrieb in Büderich 
   (siehe hierzu auch die beigefügte Mitteilung Nr. 70 A, PBUA) 
 
19 140 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; 
   Schulentwicklungsplanung 
 
20 141 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; 
   Spielplatzkonzept 
 
21 105 Festsetzung verkaufsoffener Sonntage in Werl im Jahre 2010 
 
22  Miteilungen 
 
  113 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 
23  Anfragen 
 
 
 

  



 

S t a d t  W e r l            Beschlussvorlage
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    127 
TOP                      

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
 Betriebsausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
09.02.2010 
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründg. s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 
Erträge und / oder Einzahlungen                  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen   nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                         nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  18.01.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 81  20 BL Beig. BM 
AZ   81.3-Le      
 

Wirtschaftsplan für den Stadtwald Werl für das Forstwirtschafts-
jahr 2010 
 
Sachdarstellung: 
 
Der jährlich vom Regionalforstamt Soest-Sauerland aufzustellende Wirtschaftsplan für den 
Stadtwald Werl leitet sich aus dem im Rahmen der Forsteinrichtung erstellten Betriebsplan 
ab. 
Das Regionalforstamt Soest-Sauerland hat den Wirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 
2010 aufgestellt; dieser ist als Anlage beigefügt. 
 
Für Erläuterungen steht Frau Diana Göke vom Regionalforstamt Soest-Sauerland in der Sit-
zung zur Verfügung. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Betriebsausschuss genehmigt den vom Regionalforstamt Soest-Sauerland aufgestellten 
Wirtschaftsplan für den Stadtwald Werl für das Forstwirtschaftsjahr 2010. 

  



 

S t a d t  W e r l            Beschlussvorlage
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    132 
TOP                I/6 

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
       
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
      
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründg. s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 
Erträge und / oder Einzahlungen                  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen   nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                         nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  02.02.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 20  20 FBL Beig. BM 
AZ   AZ   20-Rü.      
 
Sachdarstellung: 
Verabschiedung der Dringlichkeitsliste für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen 2010 (Prioritätenliste 2010) 
 
Der Entwurf der Dringlichkeitsliste für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
2010 (Prioritätenliste 2010) wurde am 17.12.2009 in den Rat eingebracht. Zwischenzeitlich 
haben sich noch einige Änderungen ergeben, die in der beigefügten Änderungsliste darge-
stellt und erläutert sind. Sie führen im Ergebnis dazu, dass sich der ursprünglich ermittelte 
Kreditbedarf von 176.790 € auf 181.590 € erhöht.  
 
Die Änderungen beruhen im Wesentlichen auf die bereits im Bau- und Planungsausschuss 
mitgeteilten Änderungen bei den Maßnahmen „In der Boke“ (Nr. 52) und „Endausbau Run-
testraße“ (Nr. 48). Hier hat es eine zeitliche Veränderung in der Abfolge gegeben. Allerdings 
wird sich aufgrund der neuen Planung der Maßnahme „In der Boke“ der Kreditbedarf für das  
Jahr 2011 um 150.000 € erhöhen. Diese Erhöhung ist noch bei der Planung der Ansätze für 
das Haushaltsjahr 2011 durch Verzicht oder Kürzung bei anderen Maßnahmen zu kompen-
sieren. Weitere Änderungen haben sich zudem bei den investiv dazustellenden Ansätzen für 
Festwerte und geringfügige Wirtschaftsgüter ergeben. Die Veränderungen beruhen auf 
Nachmeldungen, die auf der Basis der sich für das Jahr 2009 abzeichnenden Jahresergeb-
nisse ermittelt wurden.  
 
Eine Ausfertigung der Prioritätenliste 2010 (einschl. Änderungen) ist beigefügt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat beschließt die Dringlichkeitsliste für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen 2010 (Prioritätenliste 2010) mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderun-
gen. 

  



 

S t a d t  W e r l    Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    133 
TOP                I/8 

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen 
Sitzung des 

       
 Hauptausschusses 
 Rates  

Am 
 
      
11.02.2010 
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                     nein 

Zustimmung 
 ist beantragt     liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründung. s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 

Erträge und/oder Einzahlungen       nein   einmalig   jährlich in Höhe von         € 
 

Aufwendungen und/oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährl. in Höhe von       €  

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein    jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                         nein   einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 
durchschnittlichen Zinssatzes von      %  nein  jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

08.02.2010.  20 FBL Beig. BM 
.      

Bildung einer Lenkungsgruppe „Haushalt“ 
 
Die Haushaltssituation der Stadt Werl macht auch in Zukunft die Durchführung weiterer 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen notwendig. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund 
begrenzter Personalkapazitäten in der Verwaltung wird es mit Blick auf einen wirtschaftli-
chen Ressourceneinsatz als sinnvoll erachtet, die Vor- und Aufbereitung von Haushalts-
konsolidierungsmaßnahmen schon frühzeitig unter politischer Beteiligung durchzuführen.  
 
Nach § 3 Abs. 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Werl kann der Rat in besonderen 
Fällen Sonderausschüsse, Kommissionen oder Arbeitsgruppen zeitlich befristet einsetzen 
und deren Besetzung jeweils im Einzelfall festlegen. Im Rahmen eines am 20.01.2010 
stattgefundenen interfraktionellen Gesprächs wurde nach längerer Diskussion die Bildung 
einer Lenkungsgruppe „Haushalt“ angeregt. Diese Lenkungsgruppe soll als Arbeitsgruppe 
dem Hauptausschuss zuarbeiten und der Lokalisierung von Optimierungspotentialen und  
der Festlegung von Prioritäten zur Bearbeitung von Prüfaufträgen durch die Verwaltung 
dienen. Die Lenkungsgruppe soll insofern der Informationsaufbereitung, der Entgegen-
nahme von Berichten der Verwaltung sowie der Vorbereitung der Hauptausschuss- und 
Ratssitzungen dienen. Die Lenkungsgruppe soll hingegen kein Beschlussgremium darstel-
len, Beschlüsse zur Umsetzung von Konsolidierungsvorschlägen sollen vielmehr aus-
schließlich in den zuständigen Fachausschüssen bzw. im Rat getroffen werden.  
 
Um eine effektive Arbeit zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, die Lenkungsgruppe mit 
einer angemessenen Mitgliederstärke zu installieren und mit 7 Vertretern des Rates, da-
von 2 Vertreter der CDU sowie je ein Vertreter der übrigen Fraktionen, zu besetzen. Die 
Mitglieder sollten, da es sich um ein dem Hauptausschuss zuarbeitendes Gremium han-
delt, Mitglied des Hauptausschusses sein. Entsprechende Vertreter sind zu bestellen.  
 

  



Die Sitzungen der Lenkungsgruppe werden durch die Verwaltung vorbereitet und beglei-
tet, Sitzungen sollen im Regelfall vierteljährlich stattfinden. Einzelheiten zur Arbeitsweise 
der Lenkungsgruppe sollen in der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe festgelegt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat beschließt die Einrichtung einer Lenkungsgruppe „Haushalt“, die dem Hauptaus-
schuss zuarbeitet. Die Lenkungsgruppe dient der Lokalisierung von Optimierungspoten-
tialen sowie zur Festlegung von Prioritäten zur Bearbeitung von Prüfaufträgen durch die 
Verwaltung. Sie dient zudem der Information der im Rat vertretenen Fraktionen, sie 
nimmt hierzu Berichte der Verwaltung entgegen und bereitet hinsichtlich evtl. Konsolidie-
rungsmöglichkeiten Fachausschuss- und Ratssitzungen vor.  
Die Lenkungsgruppe besitzt kein inhaltliches Entscheidungsrecht. Ihre Beschlüsse haben 
insofern nur empfehlenden Charakter. Die Lenkungsgruppe setzt sich zusammen aus 7 
Mitgliedern des Hauptausschusses, davon 2 Vertreter der CDU-Fraktion sowie je 1 Vertre-
ter der übrigen Fraktionen. Für die Mitglieder der Lenkungsgruppe werden Stellvertreter 
benannt. Die Lenkungsgruppe soll im Regelfall mind. vierteljährlich tagen. Bei Bedarf 
können zusätzliche Sitzungen stattfinden. 
 
Folgende Mitglieder und stellv. Mitglieder der Lenkungsgruppe „Haushalt“ werden be-
nannt: 
 
Fraktion    Mitglied   Stellvertreter                            
CDU 
CDU 
SPD 
BG 
Bündnis 90/Grüne 
FDP 
Die Linke 

  





 

S t a d t  W e r l        Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    78 
TOP                I/10 

zur  öffentlichen  nichtöffentl. Sitzung des 
       
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
      
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt          liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründung s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                   nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 
durchschnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  21.01.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10  20 FBL Beig. BM 
AZ   10 24 74-Be      
 

Sachdarstellung: 
7. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Werl 

 
Der Rat der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 19.11.2009 beschlossen, künftig 
keinen Beigeordneten mehr zu wählen. Gem. § 68 Abs. 1 GO NRW hat der Rat, 
wenn ein Beigeordneter nicht vorhanden ist, einen allgemeinen Vertreter zu 
bestellen. § 16 –Beigeordnete- der Hauptsatzung der Stadt Werl ist mit Wirkung 
zum 01.04.2010 entsprechend zu ändern. Eine Anpassung des § 14 –
Genehmigung von Rechtsgeschäften- ist ebenfalls erforderlich. 
 
Gegenüberstellung: 
Alte Fassung: Neue Fassung: 
§ 16: 
Es wird ein hauptamtlicher Beigeordneter gewählt. Der 
Gewählte ist allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. 

§ 16: 
Der Rat bestellt den allgemeinen Vertreter des Bür-
germeisters. 

§ 14 Abs. 3: 
Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift sind 
der Bürgermeister, der Beigeordnete, der Werkleiter, 
die Amtsleiter und die Abteilungsleiter. 

§ 14 Abs. 3: 
Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift 
sind der Bürgermeister, die Fachbereichsleiter, 
der Betriebsleiter und die Abteilungsleiter. 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die nachfolgende 7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Werl vom 
17.12.1999 wird beschlossen: 

  



 
7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Werl 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt 
geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Förderung der politischen Partizipation 
in den Gemeinden vom 30. Juni 2009 (GV.NRW S. 380), hat der Rat der Stadt 
Werl am 23.02.2010 mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder 
folgende 7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
§ 16 erhält folgende Fassung: 

 
§ 16 

Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
Der Rat bestellt den allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters. 
 
 

§ 2 
§ 14 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 
Abs. (3) erhält folgende Fassung: 

 
(3) Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift sind der Bürgermeister, die 

Fachbereichsleiter, der Betriebsleiter und die Abteilungsleiter. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.04.2010 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Werl wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Werl, den  
 
 
(Grossmann) 
Bürgermeister 

  



 

S t a d t  W e r l        Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    126 
TOP               I/11 

zur  öffentlichen  nichtöffentl. Sitzung des 
       
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
      
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt          liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründung s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                   nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 
durchschnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  21.01.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10  20 FBL Beig. BM 
AZ   10 24 74-Be      
 

Sachdarstellung: 
Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse Werl  

 

Der Rat der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 19.11.2009 beschlossen, künftig 
keinen Beigeordneten mehr zu wählen. Gem. § 68 Abs. 1 GO NRW hat der Rat, 
wenn ein Beigeordneter nicht vorhanden ist, einen allgemeinen Vertreter zu 
bestellen. Die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Werl 
ist anzupassen. 
 

Gegenüberstellung 
Alte Fassung Neue Fassung 
§ 1 Abs. 2: 
 
Die Einberufung erfolgt durch Übersendung einer 
schriftlichen Einladung an alle Ratsmitglieder 
sowie an den Beigeordneten/die Beigeordnete. 
 

§ 1 Abs. 2: 
 
Die Einberufung erfolgt durch Übersendung einer 
schriftlichen Einladung an alle Ratsmitglieder 
sowie an den allgemeinen Vertreter/die allgemei-
ne Vertreterin. 
 

§ 10 Abs. 1: 
 
Der/Die Bürgermeister/in und der Beigeordne-
te/die Beigeordnete nehmen an den Sitzungen 
des Rates teil. Der/Die Bürgermeister/in ist be-
rechtigt und auf Verlangen mindestens eines 
Fünftels der Ratsmitglieder oder einer Fraktion 
verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung 
vor dem Rat Stellung zu nehmen. Auch Beige-
ordnete sind hierzu verpflichtet, falls es der Rat 
oder der/die Bürgermeister/in verlangt (§ 69 Abs. 
1 GO). 

§ 10 Abs. 1: 
 
Der/Die Bürgermeister/in nimmt an den Sitzun-
gen des Rates teil. Der/Die Bürgermeister/in, im 
Verhinderungsfall der allgemeine Vertreter/die 
allgemeine Vertreterin, ist berechtigt und auf 
Verlangen mindestens eines Fünftels der Rats-
mitglieder oder einer Fraktion verpflichtet, zu 
einem Punkt der Tagesordnung vor dem Rat 
Stellung zu nehmen.  
 

  



 
§ 24 Abs. 4: 
 
Nach Unterzeichnung der Niederschrift werden 
Abdrucke den Ratsmitgliedern, dem Beigeordne-
ten/der Beigeordneten sowie den von dem/der 
Bürgermeister/in bestimmten Dienststellen über-
sandt. 
 

§ 24 Abs. 4: 
 
Nach Unterzeichnung der Niederschrift werden 
Abdrucke den Ratsmitgliedern, dem allgemeinen 
Vertreter/der allgemeinen Vertreterin sowie den 
von dem/der Bürgermeister/in bestimmten 
Dienststellen übersandt. 
 

§ 28 Abs. 4: 
 
Die Einladungen zu den Ausschusssitzungen, die 
Tagesordnungen sowie die zugehörigen Anlagen 
sind unbeschadet sonstiger Regelungen außer 
den Ausschussmitgliedern noch folgenden Per-
sonen/Ämtern zuzuleiten: 

a) Ratsmitgliedern, 
b) den stellvertretenden Ausschuss-

mitgliedern, 
c) dem/der Bürgermeister/in, 
d) dem/der Beigeordneten, 
e) dem Rechnungsprüfungsamt, 
f) den Fraktionsgeschäftsführern. 

 

§ 28 Abs. 4: 
 
Die Einladungen zu den Ausschusssitzungen, die 
Tagesordnungen sowie die zugehörigen Anlagen 
sind unbeschadet sonstiger Regelungen außer 
den Ausschussmitgliedern noch folgenden Per-
sonen/Ämtern zuzuleiten: 

g) Ratsmitgliedern, 
h) den stellvertretenden Ausschuss-

mitgliedern, 
i) dem/der Bürgermeister/in, 
j) dem allgemeinen Vertreter/der all-

gemeinen Vertreterin, 
k) dem Rechnungsprüfungsamt, 
l) den Fraktionsgeschäftsführern. 

 
§ 28 Abs. 6: 
 
Der/Die Bürgermeister/in und der/die Beigeord-
nete sind berechtigt und auf Verlangen eines 
Ausschusses in Angelegenheiten ihres Ge-
schäftsbereichs verpflichtet, an dessen Sitzun-
gen teilzunehmen. Der/Die Bürgermeister/in ist 
berechtigt und auf Verlangen mindestens eines 
Fünftels der Ausschussmitglieder oder einer 
Fraktion verpflichtet, zu einem Punkt der Tages-
ordnung vor dem Ausschuss Stellung zu neh-
men. 
 

§ 28 Abs. 6: 
 
Der/Die Bürgermeister/in ist berechtigt und auf 
Verlangen eines Ausschusses in Angelegenhei-
ten seines/ihres Geschäftsbereichs verpflichtet, 
an dessen Sitzungen teilzunehmen. Der/Die Bür-
germeister/in ist berechtigt und auf Verlangen 
mindestens eines Fünftels der Ausschussmitglie-
der oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem 
Punkt der Tagesordnung vor dem Ausschuss 
Stellung zu nehmen. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Die nachfolgenden Änderungen der Geschäftsordnung für den Rat und die Aus-
schüsse der Stadt Werl werden beschlossen: 
 
§ 1 Abs. 2 wird „an den Beigeordneten/die Beigeordnete“ ersetzt durch „an den 
allgemeinen Vertreter/die allgemeine Vertreterin“. 
 
In § 10 Abs 1 Satz 1 wird der Satzteil „und der Beigeordnete/die Beigeordnete“ 
gestrichen. In Satz 2 wird hinter dem Wort Bürgermeister/in  der Satzteil „in 
Verhinderungsfall der allgemeine Vertreter/die allgemeine Vertreterin“ eingefügt. 
Satz 3 wird vollständig gestrichen. 
 
In § 24 Abs. 4 wird „dem Beigeordneten/der Beigeordneten“ ersetzt durch „dem 
allgemeinen Vertreter/der allgemeinen Vertreterin“.  
 
In § 28 Abs. 4 Buchstabe d) wird „dem/der Beigeordneten“ ersetzt durch 
„dem/der allgemeinen Vertreter/in“ und in Abs. 6 Satz 1 die Worte „der/die Bei-
geordnete“ gestrichen. 
 

  



S t a d t  W e r l            Beschlussvorlage
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    83a 
TOP                I/12 

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
 Betriebsausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
09.02.2010 
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründg. s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 
Erträge und / oder Einzahlungen                  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen   nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                         nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  09.11.2009 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10  20 FBL Beig. BM 
AZ   10-Ca.      
 
Sachdarstellung: 
Neufassung der Betriebssatzung des KBW 
 
Die Eigenbetriebsverordnung NRW, Rechtsgrundlage für die KBW-Betriebs-
satzung, wurde überarbeitet und den rechtlichen Vorgaben der Gemeindeord-
nung NRW und den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmangements 
angepasst. 
 
Auf dieser Grundlage wurde die Betriebssatzung des KBW entsprechend angegli-
chen. 
 
Weitere Einzelheiten können den dieser Vorlage beigefügten Anlagen entnommen 
werden. 
 
In der Sitzung des Betriebsausschusses am 8.12.2009 wurde die Sitzungsvorlage 
nach eingehender Diskussion seitens der Betriebsleitung zurückgezogen und eine 
Überarbeitung des § 8 Abs. 4 –Personalangelegenheiten- zugesagt sowie weitere 
Erläuterungen zu § 7 –Kämmerer- für die nächste Sitzung angekündigt.  
 
Die in der Sitzung geforderte Überarbeitung des § 8 Abs. 4 ist in der neuen Vor-
lage berücksichtigt worden, so dass hinsichtlich der Personalentscheidungen die 
alte Regelung „im Benehmen mit der Betriebsleitung“ beibehalten wurde.  
 
Erläuterungen zu § 7: Nach dem Kommunalen Finanzmanagementgesetz vom 
16.11.2004 führt auch der bisherige „für das Finanzwesen zuständige Beschäftig-
te“ die Bezeichnung „Kämmerer“, den bisherigen Begriff kennt das Gesetz nicht 
mehr. Die rechtliche Stellung dieses Beschäftigten ist durch die Gesetzesände-
rung jedoch materiell unberührt geblieben.  

  



 
Beschlussvorschlag: 
Die Neufassung der Betriebssatzung des KBW wird beschlossen.  
 
 
Anlagen 
Synopse der alten und neuen Betriebssatzung 
Erläuterung der Änderungen 
Neufassung der Betriebssatzung 
 
 
 

  



 
ALT NEU 

Betriebssatzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähnli-
che 

Einrichtung „Kommunalbetrieb Werl (KBW)“ 
vom 21.12.2005 

Betriebssatzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähnli-
che Einrichtung „Kommunalbetrieb Werl“ (KBW) 

vom 18.12.2009 

Aufgrund der §§ 7, 107 Abs. 2 und 114 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NW. S. 498) in 
Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. November 2004 (GV. NW. S. 644), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 06. Januar 2005 (GV NW S. 15) hat der Rat 
der Stadt Werl am 15.12.2005 folgende Betriebssatzung be-
schlossen: 

Aufgrund der §§ 7 und 107 Abs. 2 in Verbindung mit § 114 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.06.2009 (GV NRW S. 380) und in Verbindung mit der Eigen-
betriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) 
vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Arti-
kel I der Verordnung vom 05.08.2009 (GV NRW S. 438) hat der 
Rat der Stadt Werl in seiner Sitzung am 17.12.2009 folgende 
Betriebssatzung beschlossen: 

§ 1 
Gegenstand der Einrichtung 

(1) Der Kommunalbetrieb Werl wird als eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO NW sowie auf der Grund-
lage der gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen 
dieser Betriebssatzung geführt. 

(2) Zweck der Einrichtung ist die Erfüllung der der Stadt Werl 
obliegenden Aufgaben: 
a) Wirtschaftsführung des Sondervermögens gem. § 97 GO 

NW für die Bereiche 
- Straßenreinigung 
- Stadtentwässerung 
- Abfallbeseitigung 
- Friedhofswesen 

b) Betriebsführung für die Bereiche 
- Grünflächenbau und –unterhaltung 

 
§ 1 

Gegenstand der Einrichtung 
1. Der Kommunalbetrieb Werl wird als eigenbetriebsähnliche 

Einrichtung  auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften 
und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung geführt.  

2. Zweck der Einrichtung ist die Erfüllung folgender der Stadt 
Werl obliegenden Aufgaben: 
a) Wirtschaftsführung des Sondervermögens gem. § 97 GO 

NRW für die Bereiche 
- Abfallbeseitigung 
- Friedhofswesen 
- Stadtentwässerung 
- Straßenreinigung; 

b) Betriebsführung für die Bereiche 
- Grünflächenbau und –unterhaltung 

  



- Gewässerbau und –unterhaltung 
- Stadtwald 

c) Durchführung 
- der Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung 
- der Planung, Bauausführung und Unterhaltung der 
Sportstätten-, Spiel- und Bolzplätze 
jeweils im Rahmen der von der Stadt Werl bereitgestell-
ten Finanzmittel. 

- Gewässerbau und –unterhaltung 
- Stadtwald; 

c) Durchführung der 
- Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung 
- Planung, Bauausführung und Unterhaltung der Sport-

stätten-, Spiel- und Bolzplätze. 
Die Aufgabenerfüllung zu b) und c) erfolgt jeweils im 
Rahmen der von der Stadt Werl bereitgestellten Finanzmit-
tel. 

§ 2 
Name der Einrichtung 

Die Einrichtung führt den Namen Kommunalbetrieb Werl (KBW).

§ 2 
Name der Einrichtung 

Die Einrichtung führt den Namen „Kommunalbetrieb Werl“ 
(KBW). 

§ 3 
Betriebsleitung 

(1) Zur Leitung des Kommunalbetriebes Werl wird ein Betriebs-
leiter bestellt. 

(2) Der Kommunalbetrieb Werl wird von der Betriebsleitung 
selbständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, 
Eigenbetriebsverordnung oder diese Satzung etwas anderes 
bestimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die 
laufende Betriebsführung. Dazu gehören alle Maßnahmen, 
die zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig sind, ins-
besondere Einsatz des Personals, Anordnung der notwendi-
gen Instandhaltungsarbeiten, Beschaffung von Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden 
Bedarfs, Abschluss von Werkverträgen, Führung von 
Rechtsstreitigkeiten und Abschluss von Vergleichen und dgl. 

(3) Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des 
Kommunalbetriebes zuständig. Für Schäden haftet die Be-
triebsleitung entsprechende den Vorschriften des § 84 des 
Landesbeamtengesetzes. 

§ 3 
Betriebsleitung 

1. Zur Leitung des Kommunalbetriebs Werl wird ein Betriebslei-
ter bzw. eine Betriebsleiterin bestellt. 

2. Der Kommunalbetrieb Werl wird von der Betriebsleitung 
selbständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, 
Eigenbetriebsverordnung oder diese Satzung etwas anderes 
bestimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die 
laufende Betriebsführung. Dazu gehören alle Maßnahmen, 
die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betriebes 
laufend notwendig sind, insbesondere der innerbetriebli-
che Personaleinsatz unter Berücksichtigung des § 8, die 
Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten, Be-
schaffungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie In-
vestitionsgütern des laufenden Bedarfs, die Ersatzbeschaf-
fung von Betriebsmitteln sowie der Abschluss von Werk- 
und Dienstleistungsverträgen, Führung von Rechtsstreitig-
keiten und Abschluss von Vergleichen bis 7.500 €. 

3. Die Betriebsleitung ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben be-

  



 rechtigt, auf der Grundlage des KAG NRW Gebühren zu 
erheben, Kostenersatz gem. § 10 KAG NRW zu fordern 
und die hierzu erforderlichen Verwaltungsakte zu erlas-
sen, Ordnungswidrigkeitsverfahren durchzuführen so-
wie einen Anschluss- und Benutzungszwang auszu-
üben. 

4.  Die in der Zuständigkeitsordnung der Stadt gem. § 15 
Nr. 6., 7.1, 7.2 und 8 der Bürgermeisterin bzw. dem Bür-
germeister übertragene Entscheidung über Stundungen, 
Niederschlagungen  und Erlasse gelten für die in § 1 
Abs. 2 a) genannten Wirtschaftsführungsbereiche für die 
Betriebsleitung.    

5. Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des 
Kommunalbetriebs Werl verantwortlich und hat die Sorg-
falt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftslei-
ters anzuwenden. Sie hat für die dauernde technische 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kommunal-
betriebs Werl zu sorgen. Hierzu ist u.a. ein Überwa-
chungssystem einzurichten, das es ermöglicht, etwaige 
bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu er-
kennen. Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere 
die Risikoidentifikation, die Risikobewertung, Maßnah-
men der Risikobewältigung einschließlich der Risiko-
kommunikation, die Risikoüberwa-
chung/Risikofortschreibung und die Dokumentation.  

6. Für Schäden haftet die Betriebsleitung entsprechend den 
Vorschriften des § 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 
81 des Landesbeamtengesetzes NRW. 

 
§ 4 

Betriebsausschuss 
(1) Der Betriebsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern, die ge-

§ 4 
Betriebsausschuss 

1. Der Betriebsausschuss besteht aus 15 Mitgliedern, die ge-

  



mäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung NW gewählt 
werden. Er setzt sich ausschließlich aus den von den Rats-
fraktionen benannten Vertretern zusammen. 

(2) Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, 
die ihm durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebs-
verordnung übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet der 
Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Stadt Werl aus-
drücklich übertragenen Aufgaben sowie in den folgenden 
Fällen: 
a) Benennung der Prüfer für die Jahresrechnung 
b) Entscheidung über die Entlastung der Betriebsleitung 
c) Investitionsentscheidungen im Sinne von § 1 Abs. 2, so-

fern nicht die Zuständigkeit eines anderen Fachaus-
schusses gegeben ist. 

d) wesentliche Maßnahmen im Bereich der Gebührenhaus-
halte, 

e) Zustimmung zu Verträgen, wenn der Wert im Einzelfalle 
den Betrag von 75.000 € übersteigt; ausgenommen sind 
die Geschäfte der laufenden Betriebsführung und Ange-
legenheiten, die nach der Gemeindeordnung, der Eigen-
betriebsverordnung oder durch Hauptsatzung der Zu-
ständigkeit des Rates vorbehalten sind, 

f) Zustimmung zum Abschluss von Vergleichen ab einer 
Vergleichssumme von über 7.500 €, 

(3) Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, die 
vom Rat zu entscheiden sind. Er entscheidet in den Angele-
genheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, 
falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fällen 
äußerster Dringlichkeit kann der Bürgermeister mit dem Vor-
sitzenden des Betriebsausschusses entscheiden. § 60 Abs. 
1 Sätze 3 u. 4 GO gelten entsprechend. 

(4) In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Be-

mäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW ge-
wählt werden. Er setzt sich ausschließlich aus den von den 
Ratsfraktionen benannten Vertretern zusammen. 

2. Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, 
die ihm durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebs-
verordnung übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet der 
Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Stadt Werl aus-
drücklich übertragenen Aufgaben sowie in folgenden Fällen:  
a) Vorschlag einer Wirtschaftsprüferin, eines Wirtschaftsprü-

fers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an die 
Gemeindeprüfungsanstalt für den Jahresabschluss, 

b) Entscheidung über die Entlastung der Betriebsleitung, 
c) Investitionsentscheidungen im Sinne von § 1 Abs. 2, so-

fern nicht die Zuständigkeit eines anderen Fachaus-
schusses gegeben ist, 

d) wesentliche Maßnahmen im Bereich der Gebührenhaus-
halte, 

e) Zustimmung von Verträgen, wenn der Wert im Einzelfall 
den Betrag von 75.000 € übersteigt; ausgenommen sind 
die Geschäfte der laufenden Betriebsführung und Ange-
legenheiten, die nach der Gemeindeordnung, Eigenbe-
triebsverordnung oder durch Hauptsatzung der Zustän-
digkeit des Rates vorbehalten sind, 

f) Zustimmung zum Abschluss von Vergleichen ab einer 
Vergleichssumme von über 7.500 €. 

3. Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, die 
vom Rat zu entscheiden sind. Er entscheidet in den Angele-
genheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, 
falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fällen 
äußerster Dringlichkeit kann der Bürgermeister mit dem Vor-
sitzenden des Betriebsausschusses entscheiden. § 60 Abs. 
1 Sätze 3 u. 4 GO NRW gelten entsprechend. 

  



triebsausschusses unterliegen, entscheidet, falls die Angele-
genheit keinen Aufschub duldet, der Bürgermeister im Ein-
vernehmen mit dem Vorsitzenden oder einem Mitglied des 
Betriebsausschusses. § 60 Abs. 2 Sätze 2 u. 3 GO gelten 
entsprechend. 

(5) Für die Haftung der Mitglieder des Betriebsausschusses gilt 
§ 3 (3) Satz 2 entsprechend. 

 

4. In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Be-
triebsausschusses unterliegen, entscheidet, falls die Angele-
genheit keinen Aufschub duldet, der Bürgermeister im Ein-
vernehmen mit dem Vorsitzenden oder einem Mitglied des 
Betriebsausschusses. § 60 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO NRW 
gelten entsprechend.  

5. Für die Haftung der Mitglieder des Betriebsausschusses gilt 
§ 3 Abs. 6 entsprechend. 

 
 

§ 5 
Rat 

Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die 
Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die 
Hauptsatzung vorbehalten sind. 
 

§ 5 
Rat 

Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die 
Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die 
Hauptsatzung vorbehalten sind und über 

a) die Bestellung, Abberufung und Eingruppierung der 
Betriebsleitung, 

b) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftspla-
nes, 

c) die Feststellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichtes in der Regel innerhalb eines Jahres nach 
Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres, die Verwen-
dung des Jahresgewinns oder die Behandlung eines 
Jahresverlustes und die Entlastung des Betriebsaus-
schusses, 

d) die Rückzahlung von Eigenkapital des Sondervermö-
gens an das städt. Vermögen.  

 
§ 6 

Bürgermeister 
(1) Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann 

der Bürgermeister der Betriebsleitung Weisungen erteilen. 

§ 6 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

1. Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann 
die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister der Betriebs-

  



Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Ermessen 
die Verantwortung für die Durchführung einer Weisung des 
Bürgermeisters nicht übernehmen zu können und führt ein 
Hinweis auf entgegenstehende Bedenken der Betriebslei-
tung nicht zu einer Änderung der Weisung, so hat sie sich an 
den Betriebsauschuss zu wenden. Wird keine Übereinstim-
mung zwischen dem Betriebsausschuss und dem Bürger-
meister erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschus-
ses herbeizuführen. 

(2) Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister in wichtigen Ange-
legenheiten des Kommunalbetriebes rechtzeitig zu unterrich-
ten und ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Der Bür-
germeister bereitet im Benehmen mit der Betriebsleitung die 
Vorlagen für den Betriebsausschuss und den Rat vor. 

 

leitung Weisungen erteilen.  
2. Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Ermessen, 

die Verantwortung für die Durchführung einer Weisung der 
Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters nicht übernehmen 
zu können und führt ein Hinweis auf entgegenstehende Be-
denken der Betriebsleitung nicht zu einer Änderung der Wei-
sung, so hat sie sich an den Betriebsausschuss zu wenden. 
Wird keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebsaus-
schuss und der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister er-
zielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses herbei-
zuführen. 

3. Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin bzw. den Bür-
germeister in wichtigen Angelegenheiten des Kommunalbe-
triebs rechtzeitig zu unterrichten und ihm auf Verlangen  
Auskunft zu erteilen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürger-
meister bereitet im Benehmen mit der Betriebsleitung die 
Vorlagen für den Betriebsausschuss und den Rat vor. 

§ 7 
Kämmerer 

Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer oder dem sonst für das 
Finanzwesen zuständigen Bediensteten den Entwurf des Wirt-
schaftsplanes und des Jahresabschlusses, die Vierteljahres-
übersichten, die Ergebnisse der Betriebsstatistik und die Selbst-
kostenrechnung zuzuleiten; sie hat ihm ferner auf Anfordern alle 
sonstigen finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
 

§ 7 
Kämmerin/Kämmerer 

Die Betriebsleitung hat der Kämmerin bzw. dem Kämmerer 
den Entwurf des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, 
die Zwischenberichte, die Ergebnisse der Betriebsstatistik und 
die Kostenrechnungen zuzuleiten; sie hat ihr bzw. ihm auf 
Anforderung alle sonstigen finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu 
erteilen. 
 

§ 8 
Personalangelegenheiten 

(1) Bei dem Kommunalbetrieb werden tariflich Beschäftigte und 
Beamte beschäftigt. Die Angestellten und Arbeiter werden 
durch den Bürgermeister im Benehmen mit der Betriebslei-
tung angestellt, höhergruppiert und entlassen, sofern die 

§ 8 
Personalangelegenheiten 

1. Im Kommunalbetrieb Werl werden tariflich Beschäftigte und 
Beamte beschäftigt.  

2. Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister ist Dienstvorge-
setzte bzw. Dienstvorgesetzter der Bediensteten des 

  



Hauptsatzung nichts anderes bestimmt. 
(2) Die bei dem Kommunalbetrieb beschäftigten Beamten wer-

den in den Stellenplan der Stadt Werl aufgenommen und in 
der Stellenübersicht des Kommunalbetriebes nachrichtlich 
vermerkt. Die Zuständigkeiten des Rates bleiben unberührt. 

 

Kommunalbetriebs Werl. Sie bzw. er hat im Rahmen der 
Festsetzungen der Hauptsatzung die Befugnis zur Ein-
stellung, Ein- oder Höhergruppierung und Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. 

3. Die bei dem Kommunalbetrieb Werl beschäftigten Beamten 
werden in den Stellenplan der Stadt Werl aufgenommen und 
in der Stellenübersicht des Kommunalbetriebs Werl nach-
richtlich vermerkt. Die Zuständigkeiten des Rates bleiben 
unberührt.   

4. Bei Personalentscheidungen nach Abs. 2 Satz 2 ist das 
Benehmen mit der Betriebsleitung herzustellen; der Be-
triebsleitung wird zudem ein Vorschlagsrecht für die 
Personalentscheidungen nach Abs. 2 S. 2 eingeräumt. 

5. Die Zuständigkeit des Rates gem. § 5 Buchst. a) bleibt 
unberührt. 

 
 

§ 9 
Vertretung des Kommunalbetriebes Werl 

(1) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt in den Angelegenheiten 
des Kommunalbetriebes Werl, die ihrer eigenen Entschei-
dung oder der Entscheidung des Betriebsausschusses un-
terliegen. In den übrigen Angelegenheiten des Kommunalbe-
triebs vertritt der Bürgermeister die Stadt Werl. 

(2) Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen des 
Kommunalbetriebes Werl ohne Angabe eines Vertretungs-
verhältnisses, wenn die Angelegenheit ihrer Entscheidung 
unterliegt, die übrigen Dienstkräfte „im Auftrag“. In den Ange-
legenheiten, die der Entscheidung anderer Organe unterlie-
gen und in denen die Betriebsleitung mit der Vertretung be-
auftragt wird, ist unter der Bezeichnung „Der Bürgermeister – 

§ 9 
Vertretung des Kommunalbetriebs Werl 

1. In den Angelegenheiten des Kommunalbetriebs Werl 
vertritt die Betriebsleitung die Stadt Werl, sofern die 
Gemeindeordnung oder diese Verordnung keine andere 
Regelung treffen.  

2. Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen des 
Kommunalbetriebs Werl ohne Angabe des Vertretungsver-
hältnisses, die übrigen Dienstkräfte „im Auftrag“.  

3. Bei verpflichtenden Erklärungen für den Kommunalbe-
trieb Werl ist nach den Vorschriften der §§ 64 und 74 GO 
NRW zu verfahren. Die Erklärungen nach § 64 Abs. 1 GO 
NRW sind von der Bürgermeisterin bzw. dem Bürger-
meister oder ihrer bzw. seiner allgemeinen Vertretung 

  



Kommunalbetrieb Werl – „ unter Angabe des Vertretungs-
verhältnisses zu unterzeichnen. 

(3) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten 
sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis werden von der 
Betriebsleitung entsprechend dem geltenden Ortsrecht öf-
fentlich bekannt gemacht. 

 

und der Betriebsleiterin bzw. dem Betriebsleiter zu un-
terzeichnen. Die Geschäfte der laufenden Betriebsfüh-
rung gelten als Geschäfte der laufenden Verwaltung 
gem. § 64 Abs. 2 GO NRW.  

4. Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten 
sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis werden von der 
Betriebsleitung entsprechend dem geltenden Ortsrecht öf-
fentlich bekannt gemacht. 

 
§ 10 

Wirtschaftsjahr 
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 10 
Wirtschaftsjahr 

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 
§ 11 

Stammkapital 
Das Stammkapital des Kommunalbetriebes Werl beträgt 
500.000 €. 

§ 11 
Stammkapital 

Das Stammkapital des Kommunalbetriebs Werl beträgt 500.000 
Euro. 

§ 12 
Wirtschaftsplan 

(1) Der Kommunalbetrieb hat spätestens einen Monat vor Be-
ginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan 
aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Ver-
mögensplan und der Stellenübersicht. 

(2) Mehrausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplans, die 
10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedür-
fen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Dies gilt 
nicht, soweit ein Betrag von 10.000 € nicht überschritten 
wird. 

(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährden-
de Mindererträge zu erwarten, so hat die Betriebsleitung den 
Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten. Erfolgsgefähr-
dende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung des 
Betriebsausschusses, es sei denn, dass sie unabweisbar 

§ 12 
Wirtschaftsplan 

1. Der Kommunalbetrieb Werl hat spätestens einen Monat vor 
Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan 
gem. den Vorschriften der §§ 14 – 18 der Eigenbetriebs-
verordnung aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgs-
plan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.  

2. Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 
a) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan 

erheblich verschlechtern wird und diese Verschlech-
terung die Haushaltslage der Stadt Werl beeinträch-
tigt oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt 
oder 

b) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhe-
re Zuführungen der Stadt Werl oder höhere Kredite 
erforderlich werden oder 

  



sind. Sind sie unabweisbar, so sind der Bürgermeister und 
der Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. Bei Eil-
bedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Be-
triebsausschusses die des Bürgermeisters; der Betriebsaus-
schuss ist unverzüglich zu unterrichten. 

 

c) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächti-
gungen vorgesehen werden sollen oder 

d) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der 
Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich 
wird, es sei denn, dass es sich um eine vorüberge-
hende Einstellung von Aushilfskräften handelt.  

3. Mehrausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplans, die 
10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, bedür-
fen der Zustimmung des Betriebsausschusses. Dies gilt 
nicht, soweit ein Betrag von 10.000 € nicht überschritten 
wird.  

4. Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährden-
de Mindererträge zu erwarten, so hat die Betriebsleitung die 
Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister unverzüglich zu un-
terrichten. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bedürfen 
der Zustimmung des Betriebsausschusses, es sei denn, 
dass sie unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so sind 
die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister und der Be-
triebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. Bei Eilbedürf-
tigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsaus-
schusses die der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters; 
der Betriebsausschuss ist unverzüglich zu unterrichten.  

§ 13 
Zwischenberichte 

Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister und den Betriebsaus-
schuss halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Auf-
wendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans 
schriftlich zu unterrichten. 
 

§ 13 
Zwischenbericht 

Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin bzw. den Bürger-
meister und den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat 
nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Auf-
wendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans 
schriftlich zu unterrichten.  
 

§ 14 
Jahresabschluss, Jahresbericht 

§ 14 
Jahresabschluss 

  



Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ablauf 
von 6 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Be-
triebsleitung aufzustellen und über den Bürgermeister dem Be-
triebsausschuss vorzulegen. Die Jahresabschlussprüfung er-
folgt nach den Vorschriften des § 106 GO. 
 

Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jah-
resabschluss aufzustellen, der aus der Bilanz, der Gewinn- 
und Verlustrechnung und dem Anhang besteht. Die allge-
meinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschrif-
ten über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, 
die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den 
Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesell-
schaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs finden 
sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebs-
verordnung nichts anderes ergibt. 

 
 § 15  

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Anlagen-
spiegel und  
Lagebericht 

Auf die Erstellung der Bilanz und die Gewinn- und Verlust-
rechnung einschl. des beizufügenden Anhangs und Anla-
genspiegels sowie des Lageberichts sind die §§ 22 – 25 der 
Eigenbetriebsverordnung anzuwenden. 
 

  
§ 16 

Rechenschaft 
1. Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den 

Lagebericht aufzustellen, unter Angabe des Datums zu 
unterschreiben und über die Bürgermeisterin bzw. den 
Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen, der 
sie mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt 
Werl zur Feststellung weiterleitet. 

2. Jahresabschluss und Lagebericht sind bis zum Ablauf 
von 3 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzu-
stellen.  

  



3. Der Betriebsausschuss hat die Ergebnisse der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie 
ggfls. die Ergebnisse der Prüfung des städt. Rech-
nungsprüfungsamtes nach § 103 Abs. 1 Nr. 5 GO NRW in 
seine Beratungen einzubeziehen. 

4. Der Rat der Stadt Werl stellt den Jahresabschluss und 
den Lagebericht in der Regel innerhalb eines Jahres 
nach Ende des Wirtschaftsjahres fest. Zugleich be-
schließt er über die Verwendung des Jahresgewinns o-
der die Behandlung eines Jahresverlustes. 

5. Der Jahresabschluss, die Verwendung des Jahresge-
winns oder die Behandlung des Jahresverlustes sowie 
das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts sind entsprechend dem geltenden 
Ortsrecht öffentlich bekannt zu machen.  

     Jahresabschluss und Lagebericht sind nach der 
     öffentlichen Bekanntmachung bis zur Feststellung des 

folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme ver-
fügbar zu halten. 

§ 15 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt zum 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Betriebssatzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähnliche 
Einrichtung „Kommunalbetrieb Werl (KBW)“ vom 17.12.1999 
einschließlich aller hierzu gefassten Änderungssatzungen außer 
Kraft. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

Diese Betriebssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Betriebssatzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähn-
liche Einrichtung „Kommunalbetrieb Werl (KBW) vom 
21.12.2005 außer Kraft. 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Bekanntmachungsanordnung  
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

  



Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-

schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-

det 
oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Werl vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

e)  
Werl, den 21. Dezember 2005 Grossmann, Bürgermeister 
Soester/Werler Anzeiger, Ausgabe Nr.     vom 31.12.2005 
Westfalenpost, Ausgabe Nr.   vom 31.12.2005 
 

Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Werl vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Werl, den 23. Februar 2010 
Grossmann, Bürgermeister 
 
 
 

  



Anlage 2 
Erläuterungen zur Neufassung  
der Betriebssatzung des KBW ab 2010 
 
 
Vorbemerkung: 
 

1. Bedingt durch die inzwischen erfolgte gesetzliche Verankerung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements ist die Eigenbetriebsverordnung EigVO), 
die Rechtsgrundlage für die Betriebssatzung des Kommunalbetriebs Werl ist, 
geändert worden. 

2. Darüber hinaus ist die EigVO im Hinblick auf das auch im kommunalen Be-
reich anzuwendende kaufmännische Rechnungswesen von allen bislang noch 
enthaltenen kameralistischen Elementen entfrachtet worden. 

3. Außerdem werden in der EigVO nunmehr die innere Verfassung der Eigenbe-
triebe und insbesondere die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der Lei-
tung der Gemeindeverwaltung und der Betriebsleitung klarer geregelt. 

4. Soweit noch aktuell, wurde grundsätzlich der Text der vom Städte- u. Ge-
meindebund NRW herausgegebenen Mustersatzung zugrunde gelegt; für die 
Stadt bzw. den Kommunalbetrieb Werl individuelle und bereits in der bisheri-
gen Satzung enthaltene Bestimmungen wurden berücksichtigt. 

5. Die weibliche Form von Personenbezeichnungen wurde ebenfalls analog der 
EigVO in die Betriebssatzung eingearbeitet.  

 
Die sich hieraus ergebenden Änderungen sind in der beigefügten Synopse „alte Sat-
zung – neue Satzung“ gegenüber gestellt. Dabei sind die Änderungen bzw. Neue-
rungen in der neuen Satzung als Fettdruck kenntlich gemacht.   
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Änderungen der Betriebssatzung, die in 
die Neufassung eingearbeitet wurden: 
 
Zu § 1: 
Redaktionelle Änderungen 
 
Zu § 3: 

• Abs. 2: Textanpassung an die Musterbetriebssatzung 
• Abs. 3: Textliche Verdeutlichung der auch bereits heute wahrgenommenen 

Verwaltungstätigkeiten des KBW (verschiedentlich vor dem Verwaltungsge-
richt Arnsberg in Gerichtsverfahren angesprochen) 

• Abs. 4: Da die Betriebsleitung für die wirtschaftliche Führung  des KBW ver-
antwortlich ist, sollen die für den Bürgermeister geltenden Vorschriften über 
Stundungen auf die Betriebsleitung übertragen werden (im KBW fallen Stun-
dungen größtenteils im Rahmen der Gebührenerhebungen an) 

• Abs. 5: Textanpassung an die Musterbetriebssatzung und Einfügung der Vor-
schriften des § 10 Abs. 1 EigVO bezüglich der Einführung eines Risikomana-
gements 

• Abs. 6: Anpassung an die geänderten beamtenrechtlichen Vorschriften 
 
Zu § 4: 

• Abs. 1: Dem Betriebsausschuss gehören aktuell 15 Mitglieder an 
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• Abs. 5: Redaktionelle Änderung 
 
Zu § 5: 
Übernahme des § 4 der EigVO unter Berücksichtigung der Kommentierung (Kom-
mentar zur EigVO, 4. Auflage, Jürgen Müller, zu § 26 Nr. 1.7) 
 
Zu § 6: 

• Abs. 1 Satz 2: Textanpassung an die Musterbetriebssatzung unter Zugrun-
delegung des § 6 Abs. 3 EigVO 

 
Zu § 7: 
Textübernahme aus § 7 EigVO 
Mit der Einführung des NKF sieht die Gemeindeordnung NRW den Kämmerer für alle 
Kommunen verbindlich vor, den Begriff des „für das Finanzwesen zuständigen Be-
diensteten“ kennt sie nicht mehr.  
 
Zu § 8: 
Textanpassung an § 6 EigVO 
 
Zu § 9: 

• Abs. 1 und 3: Textanpassung an § 3 EigVO 
• Abs. 4: Als Sollvorschrift in § 3 EigVO enthalten 

 
Zu § 12: 

• Abs. 1: Hinweis auf die Bestimmungen der EigVO 
• Abs. 2: Textanpassung an § 14 EigVO 

 
Zu § 13: 
Fristenänderung von 6 auf 3 Monate in der EigVO 
 
Zu § 14: 
Textübernahme des § 21 EigVO 
 
Zu § 15: 
Hinweis auf die Rechtsvorschriften der EigVO 
 
Zu § 16: 
Textanpassung an § 26 EigVO  
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Anlage 3 
 

Betriebssatzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
„Kommunalbetrieb Werl“ (KBW) 

vom 18.12.2009 
 
 

Aufgrund der §§ 7 und 107 Abs. 2 in Verbindung mit § 114 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.06.2009 (GV NRW S. 380) und in Verbindung mit der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16.11.2004 (GV NRW S. 
644), zuletzt geändert durch Artikel I der Verordnung vom 05.08.2009 (GV NRW 
S. 438) hat der Rat der Stadt Werl in seiner Sitzung am 17.12.2009 folgende 
Betriebssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand der Einrichtung 

3. Der Kommunalbetrieb Werl wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung  auf der 
Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Be-
triebssatzung geführt.  

4. Zweck der Einrichtung ist die Erfüllung folgender der Stadt Werl obliegenden 
Aufgaben: 
a) Wirtschaftsführung des Sondervermögens gem. § 97 GO NRW für die Be-

reiche 
- Abfallbeseitigung 
- Friedhofswesen 
- Stadtentwässerung 
- Straßenreinigung; 

b) Betriebsführung für die Bereiche 
- Grünflächenbau und –unterhaltung 
- Gewässerbau und –unterhaltung 
- Stadtwald; 

c) Durchführung der 
- Straßen-, Wege- und Plätzeunterhaltung 
- Planung, Bauausführung und Unterhaltung der Sportstätten-, Spiel- 

und Bolzplätze. 
Die Aufgabenerfüllung zu b) und c) erfolgt jeweils im Rahmen der von der 
Stadt Werl bereitgestellten Finanzmittel. 

 
§ 2 

Name der Einrichtung 
Die Einrichtung führt den Namen „Kommunalbetrieb Werl“ (KBW). 
 

§ 3 
Betriebsleitung 

7. Zur Leitung des Kommunalbetriebs Werl wird ein Betriebsleiter bzw. eine Be-
triebsleiterin bestellt. 

8. Der Kommunalbetrieb Werl wird von der Betriebsleitung selbständig geleitet, 
soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder diese 
Satzung etwas anderes bestimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere 
die laufende Betriebsführung. Dazu gehören alle Maßnahmen, die zur Auf-
rechterhaltung eines einwandfreien Betriebes laufend notwendig sind, insbe-
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sondere der innerbetriebliche Personaleinsatz unter Berücksichtigung des § 8, 
die Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten, Beschaffungen von 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Be-
darfs, die Ersatzbeschaffung von Betriebsmitteln sowie der Abschluss von 
Werk- und Dienstleistungsverträgen, Führung von Rechtsstreitigkeiten und 
Abschluss von Vergleichen bis 7.500 €. 

9. Die Betriebsleitung ist zur Erfüllung der Aufgaben des § 1 Abs. 2 a) berech-
tigt, auf der Grundlage des KAG NRW Gebühren zu erheben, Kostenersatz 
gem. § 10 KAG NRW zu fordern und die hierzu erforderliche Verwaltungsakte 
zu erlassen, Ordnungswidrigkeitsverfahren durchzuführen sowie einen An-
schluss- und Benutzungszwang auszuüben. 

10. Die in der Zuständigkeitsordnung der Stadt gem. § 15 Nr. 6., 7.1, 7.2 und 8 
der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister übertragene Entscheidung über 
Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse gelten für die in § 1 Abs. 2 a) 
genannten Wirtschaftsführungsbereiche für die Betriebsleitung.    

11.Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des Kommunalbetriebs 
Werl verantwortlich und hat die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Geschäftsleiters anzuwenden. Sie hat für die dauernde technische und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kommunalbetriebs Werl zu sorgen. 
Hierzu ist u.a. ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, et-
waige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Risiko-
früherkennung gehören insbesondere die Risikoidentifikation, die Risikobe-
wertung, Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich der Risikokommu-
nikation, die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und die Dokumentation.  

12.Für Schäden haftet die Betriebsleitung entsprechend den Vorschriften des § 
48 des Beamtenstatusgesetzes und § 81 des Landesbeamtengesetzes NRW. 

 
 

§ 4 
Betriebsausschuss 

6. Der Betriebsausschuss besteht aus 15 Mitgliedern, die gemäß den Bestim-
mungen der Gemeindeordnung NRW gewählt werden. Er setzt sich aus-
schließlich aus den von den Ratsfraktionen benannten Vertretern zusammen. 

7. Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die 
Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Darüber 
hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Stadt Werl 
ausdrücklich übertragenen Aufgaben sowie in folgenden Fällen:  
g) Vorschlag einer Wirtschaftsprüferin, eines Wirtschaftsprüfers oder einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an die Gemeindeprüfungsanstalt für den 
Jahresabschluss, 

h) Entscheidung über die Entlastung der Betriebsleitung, 
i) Investitionsentscheidungen im Sinne von § 1 Abs. 2, sofern nicht die Zu-

ständigkeit eines anderen Fachausschusses gegeben ist, 
j) wesentliche Maßnahmen im Bereich der Gebührenhaushalte, 
k) Zustimmung von Verträgen, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 

75.000 € übersteigt; ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Be-
triebsführung und Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung, Ei-
genbetriebsverordnung oder durch Hauptsatzung der Zuständigkeit des 
Rates vorbehalten sind, 

l) Zustimmung zum Abschluss von Vergleichen ab einer Vergleichssumme 
von über 7.500 €. 

8. Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, die vom Rat zu ent-
scheiden sind. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die der Beschlussfas-
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sung des Rates unterliegen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. 
In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Bürgermeister mit dem Vorsitzen-
den des Betriebsausschusses entscheiden. § 60 Abs. 1 Sätze 3 u. 4 GO NRW 
gelten entsprechend. 

9. In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Betriebsausschusses unter-
liegen, entscheidet, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet, der Bür-
germeister im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden oder einem Mitglied des 
Betriebsausschusses. § 60 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO NRW gelten entspre-
chend.  

10.Für die Haftung der Mitglieder des Betriebsausschusses gilt § 3 Abs. 6 ent-
sprechend. 
 

§ 5 
Rat 

Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeord-
nung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind und 
über 

e) die Bestellung, Abberufung und Eingruppierung der Betriebsleitung, 
f) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, 
g) die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in der Regel 

innerhalb eines Jahres nach Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres, die 
Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung eines Jahresverlustes 
und die Entlastung des Betriebsausschusses, 

h) die Rückzahlung von Eigenkapital des Sondervermögens an das städt. 
Vermögen.  

 
§ 6 

Bürgermeisterin/Bürgermeister 
1. Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung kann die Bürgermeis-

terin bzw. der Bürgermeister der Betriebsleitung Weisungen erteilen.  
2. Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Ermessen, die Verantwortung 

für die Durchführung einer Weisung der Bürgermeisterin bzw. des Bürger-
meisters nicht übernehmen zu können und führt ein Hinweis auf entgegenste-
hende Bedenken der Betriebsleitung nicht zu einer Änderung der Weisung, so 
hat sie sich an den Betriebsausschuss zu wenden. Wird keine Übereinstim-
mung zwischen dem Betriebsausschuss und der Bürgermeisterin bzw. dem 
Bürgermeister erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses herbei-
zuführen. 

3. Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister in wichti-
gen Angelegenheiten des Kommunalbetriebs rechtzeitig zu unterrichten und 
ihm auf Verlangen  Auskunft zu erteilen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bür-
germeister bereitet im Benehmen mit der Betriebsleitung die Vorlagen für den 
Betriebsausschuss und den Rat vor. 

 
§ 7 

Kämmerin/Kämmerer 
Die Betriebsleitung hat der Kämmerin bzw. dem Kämmerer den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, die Zwischenberichte, die Ergeb-
nisse der Betriebsstatistik und die Kostenrechnungen zuzuleiten; sie hat ihr bzw. 
ihm auf Anforderung alle sonstigen finanzwirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 
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§ 8 
Personalangelegenheiten 

6. Im Kommunalbetrieb Werl werden tariflich Beschäftigte und Beamte beschäf-
tigt.  

7. Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister ist Dienstvorgesetzte bzw. Dienstvorge-
setzter der Bediensteten des Kommunalbetriebs Werl. Sie bzw. er hat im 
Rahmen der Festsetzungen der Hauptsatzung die Befugnis zur Einstellung, 
Ein- oder Höhergruppierung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.  

8. Die bei dem Kommunalbetrieb Werl beschäftigten Beamten werden in den 
Stellenplan der Stadt Werl aufgenommen und in der Stellenübersicht des 
Kommunalbetriebs Werl nachrichtlich vermerkt. Die Zuständigkeiten des Ra-
tes bleiben unberührt.   

9. Bei Personalentscheidungen nach Abs. 2 Satz 2 ist das Benehmen mit der Be-
triebsleitung herzustellen; der Betriebsleitung wird zudem ein Vorschlagsrecht 
für die Personalentscheidungen nach Abs. 2 S. 2 eingeräumt. 

10.Die Zuständigkeit des Rates gem. § 5 Buchst. a) bleibt unberührt. 
 

§ 9 
Vertretung des Kommunalbetriebs Werl 

5. In den Angelegenheiten des Kommunalbetriebs Werl vertritt die Betriebslei-
tung die Stadt Werl, sofern die Gemeindeordnung oder diese Verordnung kei-
ne andere Regelung treffen.  

6. Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen des Kommunalbetriebs 
Werl ohne Angabe des Vertretungsverhältnisses, die übrigen Dienstkräfte „im 
Auftrag“.  

7. Bei verpflichtenden Erklärungen für den Kommunalbetrieb Werl ist nach den 
Vorschriften der §§ 64 und 74 GO NRW zu verfahren. Die Erklärungen nach § 
64 Abs. 1 GO NRW sind von der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister o-
der ihrer bzw. seiner allgemeinen Vertretung und der Betriebsleiterin bzw. 
dem Betriebsleiter zu unterzeichnen. Die Geschäfte der laufenden Betriebs-
führung gelten als Geschäfte der laufenden Verwaltung gem. § 64 Abs. 2 GO 
NRW.  

8. Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftragten sowie der Um-
fang ihrer Vertretungsbefugnis werden von der Betriebsleitung entsprechend 
dem geltenden Ortsrecht öffentlich bekannt gemacht. 

 
§ 10 

Wirtschaftsjahr 
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 11 
Stammkapital 

Das Stammkapital des Kommunalbetriebs Werl beträgt 500.000 Euro. 
 

§ 12 
Wirtschaftsplan 

5. Der Kommunalbetrieb Werl hat spätestens einen Monat vor Beginn eines je-
den Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan gem. den Vorschriften der §§ 14 
– 18 der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen. Dieser besteht aus dem Er-
folgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.  

6. Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 
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e) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlech-
tern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt Werl be-
einträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder 

f) zum Ausgleich des Vermögensplans erheblich höhere Zuführungen der 
Stadt Werl oder höhere Kredite erforderlich werden oder 

g) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen 
werden sollen oder 

h) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vor-
gesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, dass es sich um eine vo-
rübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.  

7. Mehrausgaben für Einzelvorhaben des Vermögensplans, die 10 % des Ansat-
zes im Vermögensplan überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Be-
triebsausschusses. Dies gilt nicht, soweit ein Betrag von 10.000 € nicht über-
schritten wird.  

8. Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge 
zu erwarten, so hat die Betriebsleitung die Bürgermeisterin bzw. den Bürger-
meister unverzüglich zu unterrichten. Erfolgsgefährdende Mehraufwendungen 
bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses, es sei denn, dass sie un-
abweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so sind die Bürgermeisterin bzw. der 
Bürgermeister und der Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. Bei 
Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses 
die der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters; der Betriebsausschuss ist 
unverzüglich zu unterrichten.  

 
§ 13 

Zwischenbericht 
Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister und den Be-
triebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwick-
lung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögens-
plans schriftlich zu unterrichten.  
 

§ 14 
Jahresabschluss 

Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein Jahresabschluss aufzustel-
len, der aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang be-
steht. Die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über 
die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und 
die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalge-
sellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs finden sinngemäß Anwen-
dung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt. 
 

§ 15  
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Anlagenspiegel und  

Lagebericht 
Auf die Erstellung der Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung einschl. des 
beizufügenden Anhangs und Anlagenspiegels sowie des Lageberichts sind die §§ 
22 – 25 der Eigenbetriebsverordnung anzuwenden. 
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§ 16 
Rechenschaft 

1. Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen, 
unter Angabe des Datums zu unterschreiben und über die Bürgermeisterin 
bzw. den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen, der sie mit dem 
Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Werl zur Feststellung weiterleitet. 

2. Jahresabschluss und Lagebericht sind bis zum Ablauf von 3 Monaten nach En-
de des Wirtschaftsjahres aufzustellen.  

3. Der Betriebsausschuss hat die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts sowie ggfls. die Ergebnisse der Prüfung des städt. 
Rechnungsprüfungsamtes nach § 103 Abs. 1 Nr. 5 GO NRW in seine Beratun-
gen einzubeziehen. 

4. Der Rat der Stadt Werl stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht in der 
Regel innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest. Zugleich 
beschließt  er über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung 
eines Jahresverlustes.  

5. Der Jahresabschluss, die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung 
des Jahresverlustes sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts sind entsprechend dem geltenden Ortsrecht öffentlich 
bekannt zu machen.  

6. Jahresabschluss und Lagebericht sind nach der öffentlichen Bekanntmachung 
bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme ver-
fügbar zu halten.  

 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

Diese Betriebssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Betriebs-
satzung der Stadt Werl für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbe-
trieb Werl (KBW) vom 21.12.2005 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

f) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werl vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Werl, den 23. Februar 2010                Grossmann, Bürgermeister 
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S t a d t  W e r l            Beschlussvorlage
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    103 
TOP                I/ 2 

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
 Schulausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
03.02.2010 
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja   nein (Begründg. s. Sachdarstellung)  nicht relevant
 
Erträge und / oder Einzahlungen                  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen   nein   einmalig   jährlich in Höhe von 340 €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)  
 

Folgekosten  
Durch bilanzielle Abschreibungen   nein  jährlich in Höhe von      €  
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                        nein  einmalig jährlich in Höhe von      € 
 

Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und des derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von       %     nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  07.01.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Bildung /Kultur  20 FBL Beig. BM 
AZ   40-Si      
 
Sachdarstellung: 
Friedrich-Fröbel-Schule –Einrichtung einer Schulstation Westuffeln-  
 
Die Lebenssituation von neu aufgenommenen Kindern und Jugendlichen in die Kin-
der- und Jugendhilfe Westuffeln ist oftmals geprägt von einer Fülle hochgradiger Be-
lastungen wie 

• massiven Krisen und Überforderungen in der Herkunftsfamilie, 
• Sucht- und psychische Erkrankungen der Erziehungspersonen,  
• häufigen Beziehungsabbrüchen, 
• häufigen Orts- und Schulwechseln,  
• schweren Beziehungskränkungen und Traumatisierungen,  
• unklarem Hilfebedarf und unklarer Perspektive. 

 
Mit der Einrichtung einer Schulstation der Friedrich-Fröbel-Schule für maximal fünf 
Kinder in den Gebäuden der Kinder- und Jugendhilfe Westuffeln zum nächst mögli-
chen Zeitpunkt soll eine kurz- bzw. mittelfristige Reintegration dieser Kinder und Ju-
gendlichen in eine öffentliche Schule (Förderschule oder Regelschule) ermöglicht 
werden. Bezüglich dieses Teilschulstandortes wird die Friedrich-Fröbel-Schule um 
den Förderschwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“ zusätzlich zum bishe-
rigen Förderschwerpunkt „Lernen“ erweitert. 
 
Während der Ausschusssitzung werden Frau Krois (Schulleiterin der Friedrich-
Fröbel-Schule) und Herr Neuhaus (Leiter der Kinder- und Jugendhilfe Westuffeln) die 
Konzeption der Schulstation Westuffeln vorstellen. Frau Bornefeld-Gronert (Schulamt 
für den Kreis Soest) wird aus Sicht des Schulamtes Erläuterungen geben und auch  
Fragen der Ausschussmitglieder beantworten.  
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Die Schulkonferenz hat der Einrichtung eines Schulstandortes Westuffeln  am 
21.12.2009 zugestimmt. 
 
Entsprechend § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW entscheidet der Schulträger u.a. auch 
über die Bildung von Teilstandorten von Schulen und die Änderungen der Schulform. 
Anschließend bedarf der Beschluss des Schulträgers der Genehmigung durch die 
obere Schulaufsichtsbehörde, der Bezirksregierung Arnsberg. Die Bezirksregierung 
hat bereits im Vorfeld nach telefonischer Rücksprache und Schilderung des Sach-
verhaltes signalisiert, den Beschluss des Schulträgers zu genehmigen.  
 
Für die Stadt Werl als Schulträger entstehen durch die Einrichtung der Schulstation 
Kosten für Lernmittel und Schul- und Unterrichtsausgaben für fünf Schüler/innen in 
Höhe von z. Zt. rd. 340,00 € jährlich.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Werl, vorbehaltlich der Genehmi-
gung der Bezirksregierung Arnsberg, die Einrichtung einer Schulstation Westuffeln 
als Teilstandort der Friedrich-Fröbel-Schule, dort mit dem Förderschwerpunkt „Emo-
tionale und soziale Entwicklung“, in der Kinder- und Jugendhilfe Westuffeln zu be-
schließen.  
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S t a d t  W e r l            Beschlussvorlage
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr. 122    
TOP                      

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
02.02.2010 
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründg. s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 
Aufwendungen  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 

Einnahmen        nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € bei HHSt.       
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei HHSt.       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und des derzeitigen  
durchschnittlichen Zinssatzes  nein  jährlich in Höhe von       € 
 

Direkte Folgekosten (ohne Finanzierungskosten)   nein  einmalig  jährlich in Höhe von  
      € bei der HHSt.       

 

Datum:  22.01.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. FB III/61  20 FBL Beig. BM 
AZ   61-Re      
 
Sachdarstellung: 
 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Kurfürstenring / Unnaer Straße" gem. § 13a 
BauGB 
 
hier: Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt Werl hat in seiner Sitzung am 
02.12.2009 der Einleitung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 a (1), (2) 1 und (4) 
BauGB zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Kurfürstenring / Unnaer Straße“ zu-
gestimmt. Gleichzeitig erfolgte durch den Ausschuss die Freigabe des Änderungsentwurfes 
und der dazugehörigen Begründung zur Beteiligung der Öffentlichkeit; hier: öffentliche Aus-
legung gem. § 3 (2) BauGB sowie zur Beteiligung der Behörden; hier: Einholung der Stel-
lungnahmen der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
BauGB. 
 
Die Beteiligungen wurden zeitgleich vom 16. Dezember 2009 bis 22.Januar 2010 durchge-
führt. 
Während dieser Frist sind Stellungnahmen eingegangen, über die entsprechend der in Anla-
ge 2 aufgeführten Abwägungsvorschläge zu beraten und zu beschließen ist. 
 
Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ist 
die Verwaltung der Anregung eines Bürgers zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 
„Kurfürstenring / Unnaer Straße“ gefolgt, indem die Begrenzung der Drempelhöhe entfällt. 
Diese gering-fügige Änderung wurde sowohl im Plan als auch in der Begründung vorge-
nommen. Eine erneute Offenlegung oder eingeschränkte Beteiligung ist nicht erforderlich, da 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und keine negativen Auswirkungen auf 
Dritte erkennbar sind. 
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Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Kurfürstenring / Unnaer Straße“ gem. § 13 a 
BauGB (s. Anl. 3 und 4) ist als Satzung gem. § 10 BauGB zu beschließen. Die dazugehörige 
Begründung (s. Anl. 5) ist ebenfalls zu beschließen. Mit der anschließenden ortsüblichen 
Bekannt-machung des Beschlusses tritt die Bebauungsplanänderung in Kraft. 
Mit dem Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 wird der wirksame Flä-
chennutzungsplan gemäß § 13a BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Maria-Anna-Heese’sche Stiftung (Erschließungsträger) 
entsprechend des zwischen der Stadt Werl und ihr geschlossenen Städtebaulichen Vertra-
ges / Erschließungsvertrages gem. §§ 11, 124 BauGB die Kosten für die Erschließung des 
Baugebietes übernimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es werden / wird  
 
a) die Abwägungsvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen zur 1. Änderung des 

Be-bauungsplanes Nr. 23 „Kurfürstenring / Unnaer Straße“ gem. § 13a BauGB  
 
b) die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Kurfürstenring / Unnaer Straße“ gem. § 

13a BauGB als Satzung gem. § 10 BauGB 
 
c) die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Kurfürstenring / Unnaer  
 Straße“ gem. § 13a BauGB  
 
beschlossen. 
 
 
Anlagen: 
 
1) Übersichtsplan 
2) Stellungnahmen / Abwägungsvorschläge 
3) Bebauungsplan Nr. 23 „Kurfürstenring / Unnaer Straße“, 1. Änderung gem. § 13a BauGB 
4) Textliche Festsetzungen 
5) Begründung 
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S t a d t  W e r l            Beschlussvorlage
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    121 
TOP                I/15 

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
       
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
      
      
23.02.10 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründg. s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 
Erträge und / oder Einzahlungen                  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen   nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                         nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  21.01.10 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10  20 FBL Beig. BM 
AZ   10 32 11      
 
Sachdarstellung: 
 
Bestellung von Vertretern für die Mitgliederversammlung des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen 
 
Die 19. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein Westfa-
len findet am 23. März 2010 in Essen statt. Gem. § 8 Abs. 2 der Satzung entsendet 
die Stadt Werl 6 Delegierte in die Mitgliederversammlung, die gem. § 113 GO vom 

at zu bestellen sind. R
 
Der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter der 
Stadt Werl muss gem. § 113 Abs. 2 GO dazuzählen. Diese Bestellung erfolgt nach § 
0 Abs. 2 GO (Mehrheitswahl). 5

 
Die übrigen Vertreter sind gem. § 50 Abs. 4 GO von den Ratsmitgliedern in entspre-
chender Anwendung des § 50 Abs. 3 GO (Bestimmungen für die Wahl der Aus-
schussmitglieder) zu bestellen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bürgermeister wird vom Rat als Vertreter für die 19. Mitgliederversammlung des 

tädte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen bestellt.  S
 
Folgende weitere Vertreter werden für die 19. Mitgliederversammlung des Städte- 
und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen bestellt: 
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S t a d t  W e r l        Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    129 
TOP                      

zur  öffentlichen  nichtöffentl. Sitzung des 
       
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
      
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt          liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründung s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                   nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 
durchschnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  10.02.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10  20 FBL Beig. BM 
AZ   10 24 75-Be      
 

Sachdarstellung: 
Wahl von Mitgliedern und Stellvertretern für den Integrationsausschuss  
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.11.2009 die Bildung eines Integrationsaus-
schusses gem. § 27 Abs. 1 Satz 5 GO NRW beschlossen. Die Höchstzahl der 
VertreterInnen des Rates wurde auf elf und die Höchstzahl der Migrantenvertre-
terInnen auf zehn festgesetzt.  
 
§ 58 Abs. 3 GO, wonach die Zahl der sachkundigen BürgerInnen die der Zahl der 
Ratsmitglieder in Ausschüssen nicht erreichen darf, war analog anzuwenden. 
 
Die MigrantenvertreterInnen wurden am 07.02.2010 nach Listen und als Einzel-
bewerberIn gewählt. Die Einzelbewerberin hat so viele Stimmen erhalten, dass sie 
rechnerisch zwei Sitze im Integrationsausschuss hätte besetzen können. Gem. 
Kommentar zu § 27 Gemeindeordnung NW muss dieser von ihr nicht besetzbare 
Sitz frei bleiben, so dass insgesamt nur neun der zehn zur Wahl stehenden Sitze 
zu vergeben waren. 
 
Die Entsendung von zehn Ratsmitgliedern in den Integrationsrat wäre ausrei-
chend, um die gem. § 58 Abs. 3 GO NRW geforderte Mehrheit an Ratsmitgliedern 
zu gewährleisten. Die im Rat mit zwei Mitgliedern vertretene Fraktion würde dabei 
nicht berücksichtigt werden können. Um allen Fraktion die Möglichkeit der Mitar-
beit im Integrationsausschuss zu eröffnen, sollte die vom Rat festgelegte Höchst-
zahl von elf vom Rat zu wählenden Vertreterinnen/Vertretern daher ausgeschöpft 
werden. 
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Auf die CDU-Fraktion würden somit fünf, auf die SPD-Fraktion zwei und auf die 
Fraktionen der Bürgergemeinschaft, der Grünen, der FDP und der Linken je ein 
Sitz entfallen.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat beschließt, folgende Ratsmitglieder und StellvertreterInnen in den Integ-
rationsausschuss der Stadt Werl zu bestellen: 
 
(Namen werden in der Sitzung bekannt gegeben) 
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S t a d t  W e r l        Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.    130 
TOP                      

zur  öffentlichen  nichtöffentl. Sitzung des 
       
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 
      
      
23.02.2010 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt          liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt  ja    nein (Begründung s. Sachdarstellung)   nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein   einmalig   jährlich in Höhe von       €  
Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen    nein  jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                   nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen 
durchschnittlichen Zinssatzes von      %        nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  10.02.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10  20 FBL Beig. BM 
AZ   10-Be      
 

Sachdarstellung: 
 
Nachbesetzung des Schulausschusses 
hier: Vertreter gem. § 12 SchVG 
 
Gem. § 12 Schulverwaltungsgesetz ist je ein ständiges Mitglied der katholischen 
und der evangelischen Kirche als ständiges Mitglied mit beratender Stimme in 
den Schulausschuss zu berufen. Für die konstituierende Sitzung des Rates am 
14.10.2009 konnte von der evangelischen Kirche noch kein beratendes Mitglied 
benannt werden. 
 
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Werl hat mit Schreiben 
vom 02.02.2010 mitgeteilt, dass Herr Pfarrer Christoph Lichterfeld, Gartenweg 5, 
Werl, durch einstimmigen Beschluss in den Schulausschuss der Stadt Werl ent-
sandt wird. 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird beschlossen, Herrn Pfarrer Christoph Lichterfeld, Gartenweg 5, Werl, 
gem. § 12 SchVG als ständiges Mitglied mit beratender Stimme in den Schulaus-
schuss zu berufen. 
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S t a d t  W e r l                 Mittei lung 
Der Bürgermeister 

 

Nr .70 A 

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
 Planungs-, Bau- und  Umweltausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates 

 
am  02.02.2010 
am        
am        

 
Datum: 19.01.2010 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  
Abt. Bauordnung 20 FBL Beig. BM 

AZ   63 - No. 

 

    

 
Erweiterung der Automaten-Spielhalle in Werl, Büdericher Bundesstr. 70 
hier: Erteilung einer Befreiung für die Errichtung eines Stehbistros und 
eines Stehcafes  
 
 
Die Schmidtgruppe als Betreiber der Automatenspielhalle in Werl-Büderich beab-
sichtigt, die vorhandenen 3 Spielhallen durch eine 4. Spielhalle zu erweitern. 
Ferner ist die Errichtung eines Stehbistros und eines Stehcafes vorgesehen.  
 
Das Objekt liegt im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 11 der Stadt Werl „Oberer Hellweg“ (2. Änderung) in einem Sondergebiet. 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind folgende Nutzungen zulässig:  
- Spielhalle  (maximal 500 qm Nettonutzfläche) 
- Sport/Fitnesscenter, 
- Getränkemarkt (maximal 800 qm Verkaufsfläche) 
- Möbelhandel 
- KFZ/Zweiradhandel mit Zubehör 
- Baustofffachhandel mit Baufach- und Gartenmarkt. 
 
Die bereits vorhanden 3 Spielhallen decken eine Nettonutzfläche von 3 x 144 qm 
= 432 qm ab. Mit der geplanten 4. Spielhalle mit einer Größe von 66,83 qm Net-
tonutzfläche wird die maximal zulässige Fläche von 500 qm erreicht. In dieser 
Spielhalle können noch 5 Geldspielgeräte aufgestellt werden.  
 
In den geplanten Gaststättenbetrieben (Stehbistro und Stehcafe) in einer Größe 
von insgesamt rd. 84 qm sind u. a. die nach dem Gaststättenrecht maximal zu-
lässigen je 3 Geldspielgeräte vorgesehen.  
 
Die geplanten Gaststättenbetriebe sind nach den Festsetzungen des Bebauungs-
planes nicht zulässig.  
 
Der Bauherr hat hierfür eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes beantragt. Gem. § 31 Abs. 2 BauGB kann von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und wenn die Abwei-
chung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Be-
langen vereinbar ist.  
 
Diese Voraussetzungen liegen vor. Die geplante Gaststättennutzung betrifft le-
diglich eine untergeordnete Fläche von rd. 84 qm auf der rd. 2.700 qm großen 
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festgesetzten Sondergebietsfläche. Cafe-, Bistro- und Imbissbetriebe sind auch in 
anderen Sondergebieten im Stadtgebiet als Randsortiment zu Möbelhandel, 
Baumärkten, Sport- und Fitnesscentern anzutreffen. 
 
Zu dem Vorhaben wurde die Immissionsschutzbehörde des Kreises Soest gehört. 
Von dort bestehen aus Gründen des Immissionsschutzes keine Bedenken, wenn 
die bereits  im Genehmigungsverfahren für die Spielhallen getroffenen Nebenbe-
stimmungen auch in diese Baugenehmigung aufgenommen werden. 
 
Es ist beabsichtigt, für das Vorhaben die Baugenehmigung mit der beantragten 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu erteilen.  
 
Diese Mitteilung wurde auch schon in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Um-
weltausschusses am 02.12.2009 behandelt. In der Diskussion ergaben sich je-
doch noch Fragen über die Steuereinnahmen sowie die Art der aufgestellten 
Spielgeräte. Die Frage bezüglich der Steuereinnahmen wurde von der Verwaltung 
bereits mit der Mitteilung über die Entwicklung der Vergnügungssteuer in 2009 
zur Ratssitzung am 17.12.2009 beantwortet. Bezüglich der Gerätearten teilt der  
Spielhallenbetreiber auf Nachfrage mit, dass in den Spielhallen insgesamt 36 
Geldspielgeräte, 1 Billardtisch sowie 6 Internettische zum Abrufen von E-Mails 
und Surfen – keine Gewalt verherrlichende Inhalte – aufgestellt sind.  
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